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Präambel:   Eine Krise der verfassungsrechtlichen Ordnung 

 

Zweckbestimmung: Dieses Dokument wird den parlamentarischen Aufsichtskommissionen (GPK) 

des Kantons Zürich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie den zuständigen 

internationalen Menschenrechtsorganen als formelle Eingabe vorgelegt. Es dokumentiert einen Fall 

schwerwiegender, systemischer Menschenrechtsverletzungen, der auf eine tiefgreifende Krise der 

verfassungsrechtlichen Ordnung im Kanton Zürich hindeutet. 

Kernthese: Der Fall von Tina und Nicolas Loosli ist kein isolierter Vorfall von Verwaltungsfehlern oder 

individuellem Fehlverhalten. Er ist die vorhersehbare und empirische Manifestation tiefsitzender 

struktureller Mängel im Zürcher Justizsystem, die ein Umfeld geschaffen haben, das institutionelle 

Korruption, Amtsmissbrauch und die systematische Verletzung von Grundrechten begünstigt. 

Formelle Forderung: Angesichts der ausserordentlichen Beweislast, die in diesem Bericht dargelegt 

wird, wird hiermit formell die sofortige Einsetzung einer Parlamentarischen 

Untersuchungskommission (PUK) beantragt, um eine vollständige und unabhängige Untersuchung 

der dokumentierten Ereignisse und ihrer systemischen Ursachen durchzuführen. 

 



 

Teil I: Die Architektur des systemischen Versagens 

 

Dieser Abschnitt legt den theoretischen und institutionellen Kontext dar und argumentiert, dass das 

Zürcher Justizsystem strukturell so kompromittiert ist, dass Machtmissbrauch nicht nur möglich, 

sondern wahrscheinlich wird. 

 

Kapitel 1: Die theoretische Grundlage des Zusammenbruchs: Thommens 

Thesen 

 

Jede fundierte Kritik an der Zürcher Strafjustiz muss mit der wissenschaftlichen Arbeit von Prof. Dr. 

Marc Thommen beginnen, dessen Analysen das theoretische Gerüst für das Verständnis der 

nachfolgenden empirischen Befunde liefern. 

 

Die "Abfertigungsmaschinerie" 

 

Professor Thommen warnt seit Jahren vor einer gefährlichen Entwicklung im Schweizer Strafrecht, 

die er als "Abfertigungsmaschinerie" bezeichnet. Kern seiner Kritik ist die überwältigende Dominanz 

des Strafbefehlsverfahrens. Über 90 % aller Strafverfahren in der Schweiz werden nicht durch ein 

öffentliches Gerichtsverfahren, sondern durch einen einseitigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft 

erledigt. Diese Praxis verwandelt die Staatsanwaltschaft, ein Organ, das organisatorisch oft der 

Exekutive zugeordnet ist, de facto in eine urteilende Instanz. Die klassische Gewaltenteilung 

zwischen Anklage und Urteil wird aufgehoben. 

Die Konsequenzen dieser Effizienz-getriebenen Justiz sind gravierend. Die öffentliche Kontrolle wird 

ausgehebelt, da die Verfahren hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das Recht auf rechtliches 

Gehör wird untergraben, und die Gefahr von Fehlurteilen steigt massiv, da eine kritische Prüfung der 

Beweise durch ein unabhängiges Gericht entfällt. Die wohl schockierendste Statistik, die Thommens 

Forschungen zutage gefördert haben, lautet: "Drei von vier Personen, die in der Schweiz eine 

Freiheitsstrafe antreten, wurden nicht von Richtern, sondern von Staatsanwälten verurteilt". Diese 

Zahl belegt eine fundamentale Machtverschiebung weg von der Judikative und hin zu einem 

Verwaltungsorgan, das ohne die Kontrollmechanismen eines Gerichtsverfahrens agiert. 

 

 



Erosion der Garantien der EMRK 

 

Dieses System steht in direktem Widerspruch zu den fundamentalen Rechten, die durch die 

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) garantiert werden. Artikel 6 EMRK sichert jeder 

Person das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und 

unparteiischen Gericht zu. Artikel 5 EMRK legt fest, dass der Entzug der Freiheit grundsätzlich einer 

richterlichen Anordnung bedarf. Die Schweizer Praxis, selbst Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten 

per Strafbefehl auszusprechen, verletzt diese Garantien in eklatanter Weise. 

Die akademischen Warnungen von Professor Thommen liefern somit eine theoretische Blaupause 

für ein System, das aufgrund fehlender gegenseitiger Kontrolle anfällig für Fehler und Missbrauch ist. 

Die schnelle, verfahrenstechnisch fragwürdige Verhaftung von Tina Loosli, die Abhängigkeit von 

mutmasslich manipulierten Beweismitteln und die angewandten Druckmittel sind keine zufälligen 

Akte der Bosheit, sondern die logische Konsequenz eines Systems, das auf "Abfertigung" statt auf 

Gerechtigkeit optimiert ist. Der Fall Loosli dient somit als die reale Fallstudie, die beweist, dass 

Thommens akademische Warnungen keine abstrakten Bedenken, sondern eine gelebte Realität mit 

verheerenden Folgen sind. Dies erhebt den vorliegenden Bericht von einer persönlichen Beschwerde 

zu einem dokumentierten Systemversagen. 

 

Kapitel 2: Die institutionelle Manifestation des Zusammenbruchs: DJI und 

PJZ 

 

Die von Thommen beschriebenen theoretischen Gefahren werden im Kanton Zürich durch eine 

zutiefst fehlerhafte institutionelle Architektur in die Realität umgesetzt und potenziert. 

 

Struktureller Interessenkonflikt (DJI) 

 

Der entscheidende institutionelle Konstruktionsfehler im Kanton Zürich ist die administrative und 

budgetäre Unterstellung der Staatsanwaltschaft unter die exekutive Direktion der Justiz und des 

Innern (DJI), die von Regierungsrätin Jacqueline Fehr geleitet wird. Diese institutionelle Verflechtung 

stellt eine strukturelle Verletzung des in Artikel 3 der Zürcher Kantonsverfassung verankerten 

Gewaltenteilungsprinzips dar. 

Sie schafft einen unauflösbaren Interessenkonflikt: Die DJI, als für die Aufsicht verantwortliches 

Organ, hat einen systemimmanenten Anreiz, gravierende Missstände in den ihr unterstellten 

Strafverfolgungsbehörden nicht mit der gebotenen Konsequenz aufzuklären, da dies unweigerlich 

auf die eigene mangelhafte Aufsicht zurückfallen würde. Dieses als "Kontrollvakuum" bezeichnete 

Phänomen lähmt die Rechenschaftspflicht und fördert eine Kultur der Intransparenz.  



Die "bauliche Manifestation des Problems" (PJZ) 

 

Dieser strukturelle Webfehler wird durch die physische Architektur des neuen Polizei- und 

Justizzentrums (PJZ) massiv verstärkt. Professor Thommen bezeichnet das PJZ treffend als "bauliche 

Manifestation des Problems". Die tägliche, informelle Nähe von Polizei, Staatsanwaltschaft und 

sogar dem Zwangsmassnahmengericht unter einem Dach fördert eine "Kultur der Kumpanei", die die 

notwendige professionelle Distanz und kritische Kontrollfunktion der Staatsanwaltschaft gegenüber 

der Polizei erodieren lässt. 

Anstatt polizeiliche Ermittlungsergebnisse kritisch zu hinterfragen, droht die Staatsanwaltschaft zum 

reinen "Abnick-Organ" zu werden. Für beschuldigte Personen entsteht so der Eindruck, einem 

monolithischen Staatsapparat gegenüberzustehen. Ein besonders aussagekräftiges Symbol dieser 

institutionellen Schieflage ist der Umstand, dass Strafverteidigern der Zugang zur Kantine des PJZ 

verwehrt wird, während sich Polizei- und Justizbeamte dort zwanglos austauschen können. Dies 

zementiert eine Kultur der Ausgrenzung der Verteidigung und stärkt den Korpsgeist der 

Strafverfolgungsbehörden. 

Das institutionelle Design schafft somit eine geschlossene Schleife, die sich von Natur aus der 

Rechenschaftspflicht widersetzt. Die DJI hat ein Interesse daran, keine Fehler bei den von ihr 

beaufsichtigten Staatsanwälten zu finden. Die Staatsanwälte, die im PJZ in unmittelbarer Nähe zur 

Polizei arbeiten, sind weniger geneigt, polizeiliche Ermittlungen kritisch zu hinterfragen. Dies erzeugt 

eine Rückkopplungsschleife aus Bestätigungsfehlern und gegenseitigem Schutz. Das System versagt 

nicht nur; es ist so strukturiert, dass es sich selbst vor Überprüfung schützt, was eine externe 

Aufsicht durch eine PUK nicht nur wünschenswert, sondern unerlässlich macht. 

 

Kapitel 3: Die Straflosigkeitsschleife: Der Fall Feldweibel Nadine Rupper 

 

Der Fall der Polizistin und militärischen Feldweibelin Nadine Rupper dient als perfektes 

Mikrokosmos-Beispiel für das totale Versagen des Systems. Er zeigt, wie die institutionellen 

Konstruktionsfehler eine effektive Strafverfolgung von fehlbaren Beamten verunmöglichen. 

 

Personifizierung des Konflikts 

Ihre dokumentierte Dreifachfunktion – als Beamtin der Stadtpolizei, Ermittlerin der Kriminalpolizei 

und militärische Ansprechpartnerin für die Bundesanwaltschaft in denselben Sachverhalten – schafft 

einen unauflösbaren institutionellen Interessenkonflikt. Sie ist Ermittlerin, potenziell Beschuldigte 

und Koordinatorin in einer Person. Die Vermischung ziviler Polizeibefugnisse mit einem militärischen 

Rang ist besonders alarmierend und hebt die Aufhebung der Gewaltentrennung auf eine neue 

Ebene. 



Das "Zuständigkeitskarussell" 

 

Strafanzeigen gegen Frau Rupper wurden in einem "Zuständigkeitskarussell" zwischen den 

kantonalen Behörden, der Bundesanwaltschaft (BA) und deren Aufsichtsbehörde (AB-BA) hin- und 

hergeschoben, ohne dass sich je eine Instanz für zuständig erklärte. Dieses Vorgehen resultierte in 

einer faktischen Rechtsverweigerung (Rechtsverweigerung) für die Geschädigten und stellt einen 

klaren Verstoss gegen das Recht auf eine wirksame Beschwerde gemäss Art. 13 EMRK dar. 

Das föderalistische System der Schweiz, das eigentlich die Macht verteilen und für gegenseitige 

Kontrolle sorgen soll, wird im Fall Rupper pervertiert, um einen undurchdringlichen Schutzschild der 

Rechenschaftslosigkeit zu schaffen. Kantonale Behörden verweisen auf die Zuständigkeit des 

Bundes, während Bundesbehörden fehlende Informationen oder Kapazitäten seitens des Kantons 

beklagen, wie es auch im Tätigkeitsbericht 2024 der AB-BA festgehalten wurde. Das Ergebnis ist ein 

perfekter "geschlossener Kreislauf der Straflosigkeit", in dem die Verantwortung so lange 

weitergereicht wird, bis sie sich auflöst. Dies ist kein Fehler im System; es ist die Ausnutzung des 

Systems, um seine eigenen Agenten vor Konsequenzen zu schützen. 



 

Tabelle 1: Strukturelle Defizite der Zürcher Justiz im Vergleich zu EMRK-Standards 

 

Die folgende Tabelle fasst die fundamentalen Widersprüche zwischen der Zürcher Justizarchitektur und international anerkannten rechtsstaatlichen 

Standards zusammen. Sie dient als unanfechtbare Grundlage für die nachfolgenden juristischen Argumente. 

 

Merkmal im Kanton Zürich Anforderung nach EMRK / Europarat-Standards 

Aufsicht über Staatsanwaltschaft  

Administrative und budgetäre Unterstellung 

unter die exekutive Direktion der Justiz und des 

Innern (DJI). 

Prinzip der Unabhängigkeit: Die Staatsanwaltschaft muss von der Exekutive institutionell und 

funktionell unabhängig sein, um politische Einflussnahme und Interessenkonflikte zu vermeiden 

(GRECO-Standards). 

Untersuchung von Polizeidelikten  

Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft, die 

täglich eng mit der Polizei kooperiert und im 

selben Gebäude (PJZ) untergebracht ist. 

Effektive Untersuchung (Art. 2 & 3 EMRK): Erfordert eine Untersuchung, die nicht nur institutionell 

und hierarchisch, sondern auch praktisch unabhängig von den involvierten Personen und Behörden 

ist. "Polizei, die gegen die Polizei ermittelt, lässt generell Zweifel an der Unabhängigkeit aufkommen" 

(Europäischer Kodex für Polizeiethik). 

 



Teil II: Der Fall Loosli – Eine forensische Untersuchung 

staatlich geförderter Verfolgung 

 

Dieser Abschnitt geht von der Theorie zur Empirie über und präsentiert den Fall Loosli als primären 

Beweis für die in Teil I dargelegten Systemfehler. Jeder Anspruch wird sorgfältig mit den 

bereitgestellten Dokumenten belegt. 

 

Kapitel 4: Die Kriminalisierung von Tina Loosli 

 

Die Ereignisse rund um die Verhaftung und Inhaftierung von Tina Loosli sind von einer Kaskade 

mutmasslicher Rechtsbrüche geprägt, die die Grundlagen eines fairen Verfahrens fundamental in 

Frage stellen. 

 

Chronologie der Verfolgung 

 

Eine detaillierte, datumsgenaue Rekonstruktion der Ereignisse, basierend auf der umfassenden 

Analyse in, zeigt ein klares Muster der Eskalation. Die Verhaftung am 19. Oktober 2024 erfolgte auf 

einer fragwürdigen Grundlage, die auf eine haltlose Strafanzeige der Stadtammännin von Adliswil, 

Frau Ruckstuhl, zurückgeht. Das unprofessionelle Verhalten der verhaftenden Beamten, 

einschliesslich der Missachtung des Aussageverweigerungsrechts und des Versuchs einer 

unzulässigen Kontaktaufnahme durch Polizist Dannacher, wirft bereits zu Beginn ernsthafte Fragen 

zur Rechtmässigkeit des Vorgehens auf. Die Begründung für die Untersuchungshaft – 

Kollusionsgefahr – wurde durch die fast zeitgleiche Veröffentlichung von Ermittlungsdetails in den 

Medien durch die Polizei selbst ad absurdum geführt. 

 

Medizinische Vernachlässigung als unmenschliche Behandlung (Verletzung von EMRK Art. 3) 

 

Während ihrer Haft wurde Tina Loosli einer systematischen Verweigerung angemessener 

medizinischer Versorgung und Ernährung ausgesetzt, was eine schwere Verletzung von Artikel 3 

EMRK (Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung) darstellt. Trotz 

bekannter Zöliakie wurde ihr wiederholt glutenhaltige Nahrung verabreicht, und die 

lebensnotwendige Therapie gegen ihre Echinokokkose-Erkrankung wurde unterbrochen. Dies führte 

zu schweren gesundheitlichen Folgen, darunter Darmblutungen und ein NSTEMI-Herzinfarkt am 3. 



November 2024. Der Versuch von Beamten, sie zur Unterzeichnung einer Haftungsentbindung für 

den Todesfall zu nötigen, untermauert den Vorwurf der vorsätzlichen Zermürbung. 

Die Verweigerung der Pflege war kein einfacher administrativer Fehler. Sie war systematisch, 

dokumentiert und wurde trotz klarer medizinischer Notfälle fortgesetzt. Dieses Muster verwandelt 

Fahrlässigkeit in eine bewusste Taktik. Durch die Instrumentalisierung der medizinischen 

Verwundbarkeit einer Gefangenen haben die staatlichen Akteure nicht nur ihre Sorgfaltspflicht 

verletzt; sie haben eine Form der Nötigung ausgeübt, die der Folter gleichkommt, um den Willen der 

Betroffenen zu brechen und Kooperation zu erzwingen. 

 

Totalausfall der staatlich bestellten Verteidigung 

 

Die Handlungen der amtlichen Verteidigerin, RA Severine Haferl, deuten auf einen Totalausfall der 

Verteidigung und eine systematische Verletzung ihrer anwaltlichen Pflichten hin. Ihr wird 

vorgeworfen, aktiv gegen die Interessen ihrer Mandantin gehandelt zu haben, indem sie von der 

Wahrnehmung von Rechten abriet und mit der Staatsanwaltschaft kooperierte. Der 

schwerwiegendste Vorwurf ist die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses durch die Weitergabe 

vertraulicher Informationen an die Ermittler. Die Aussage der Hundeführerin bei der 

Hausdurchsuchung am 7. November 2024 – "Da war ja gar nichts, wo die Anwältin uns gesagt hat" – 

wird als direkter Beleg dafür angeführt, dass RA Haferl die Polizei über Orte informiert hatte, die 

Frau Loosli ihr im Vertrauen genannt hatte. Dies stellt einen fundamentalen Verrat dar und macht 

ein faires Verfahren unmöglich. 

 

Kapitel 5: Die Instrumentalisierung von Beweismitteln 

 

Die Manipulation von Beweismitteln ist kein blosser Verfahrensfehler, sondern erfüllt klare 

Straftatbestände wie Urkundenfälschung im Amt (Art. 317 StGB) und Amtsmissbrauch (Art. 312 

StGB). Sie belegt, dass die "Abfertigungsmaschinerie" Urteile auf der Basis vorsätzlich gefälschter 

Fakten produziert. 

 

Der Anachronismus "La Reina del Flow 2" 

 

Ein zentraler Punkt ist die Diskrepanz bezüglich des auf den Kokain-Blöcken abgebildeten Logos. In 

einem Artikel vom 26. Oktober 2024 zitierte der Journalist Kaspar Schwarzenbach, der auch der 

Polizist Herr Dannacher ist, eine Quelle der Stadtpolizei, wonach diese Marke "bereits vor rund 20 

Jahren erstmals beobachtet worden" sei. Diese Aussage ist nachweislich falsch. Das Logo "La Reina 



del Flow 2" bezieht sich eindeutig auf die zweite Staffel der gleichnamigen kolumbianischen 

Telenovela, deren Erstausstrahlung erst am 26. April 2021 erfolgte. Dieser deutliche zeitliche 

Widerspruch legt nahe, dass es sich nicht um ein Versehen, sondern um eine gezielte 

Desinformation handelte, um Frau Loosli fälschlicherweise mit einer langjährigen, organisierten 

kriminellen Struktur in Verbindung zu bringen. 

 

Forensische Analyse gefälschter Beweismittel 

 

Ein detaillierter forensischer Bericht dokumentiert die systematische Manipulation von 

Beweismittelfotografien durch Angehörige der Stadtpolizei Zürich. Die Analyse ergab: 

● Systematische Wiederverwendung: Dieselben Banknoten, eindeutig identifiziert durch ihre 

Seriennummern, wurden in verschiedenen, voneinander unabhängigen Fällen mehrfach 

fotografiert und als separate Beweismittelfunde deklariert. 

● Vorsätzlicher Einsatz von Requisiten: Eine Bilddatei wurde explizit mit dem Namen 

"Falschgeld" abgespeichert und einem Fall mit der Bezeichnung "fake_2024StaPoZH4" 

zugeordnet. Dies beweist den bewussten und vorsätzlichen Einsatz von Requisiten zur 

Täuschung der Justiz. 

● Massiv überhöhte Beträge: Die in den Polizeirapporten offiziell kommunizierten 

sichergestellten Bargeldsummen überstiegen die auf den dazugehörigen Fotos tatsächlich 

sichtbaren Beträge um ein Vielfaches. 

Die "Ermittlungsmatrix PsyOps 2025" definiert PsyOps als den Einsatz von "Desinformation" und 

"psychologischem Druck". Die Präsentation von offensichtlich anachronistischen oder gefälschten 

Beweismitteln erfüllt einen doppelten Zweck. Für das Gericht baut sie einen betrügerischen Fall auf. 

Für das Zielobjekt (Tina Loosli) ist es eine mächtige Gaslighting-Technik, die darauf abzielt, sie an 

ihrer eigenen Realität und ihrem Verstand zweifeln zu lassen und so ihre Verteidigung zu schwächen. 

Die Beweisfälschung ist somit nicht nur ein eigenständiges Verbrechen, sondern eine taktische 

Waffe innerhalb einer umfassenderen psychologischen Kriegsführungskampagne. 

 

Kapitel 6: Administrative Strangulierung als Strategie: Der Fall Nicolas 

Loosli 

 

Die Kampagne gegen die Familie Loosli wurde durch den gezielten Angriff auf die wirtschaftliche 

Existenz von Nicolas Loosli fortgesetzt. Hierbei wurden Verwaltungsbehörden instrumentalisiert, um 

durch eine Reihe rechtswidriger Handlungen eine finanzielle Strangulierung herbeizuführen. 

 



Der grundlegende Täuschungsakt 

 

Der Ausgangspunkt war ein Dokument des Betreibungsamtes Sihltal vom 21. März 2025 mit dem 

Titel "Anzeige betreffend Taggeldpfändung", das an die Unia Arbeitslosenkasse gesendet wurde. 

Dieses Dokument war von Anfang an rechtlich absolut nichtig, da das gesetzlich zwingend 

vorgeschriebene Feld "Pfändung Nr." vorsätzlich leer gelassen wurde. Eine interne Notiz des Amtes, 

die der Unia übermittelt wurde, bestätigte, dass dies "kein Versehen" war, sondern dass es sich um 

eine "Sicherungsmassnahme" handelte. Die Behörde hat also bewusst ein irreführendes Formular 

verwendet, um eine Sicherungsmassnahme als rechtskräftige Pfändung erscheinen zu lassen – ein 

Akt der vorsätzlichen Täuschung. 

 

Eine Kaskade rechtswidriger Handlungen 

 

Die Korrespondenz der beteiligten Behörden dient als forensische Beweiskette für eine Serie von 

Rechtsbrüchen: 

● Die Unia Arbeitslosenkasse handelte auf der Grundlage dieser nichtigen Anzeige und 

veranlasste eine 100%ige Sperrung des Einkommens von Nicolas Loosli, was einen klaren 

Rechtsbruch darstellt. 

● Als sie zur Rede gestellt wurden, lieferten die Behörden mehrere, sich widersprechende und 

nachweislich falsche Begründungen für ihr Vorgehen. Zuerst wurde behauptet, Herr Loosli 

habe per E-Mail mitgeteilt, er sei als Arzt in Deutschland tätig. Später wurde die Geschichte 

geändert und behauptet, die Information stamme aus einer mündlichen Äusserung in einem 

Terminverschiebungsgesuch. Beide Versionen sind dokumentiert und schliessen sich 

gegenseitig aus. 

● Die Behörden verletzten das verfassungsmässige Recht auf rechtliches Gehör (Art. 29 BV), 

indem sie die Sanktion (Einkommenssperre) bereits im April 2025 vollzogen, aber erst am 16. 

Juni 2025 – über zwei Monate später – formell um eine Stellungnahme baten. 

Der dokumentierte Schriftverkehr ist eine forensische Roadmap eines Verbrechens. Eine Behörde 

(Betreibungsamt) erstellt ein Dokument, das offiziell aussieht, aber rechtlich nichtig ist. Eine quasi-

staatliche Stelle (Unia) nutzt dieses nichtige Dokument als Vorwand, um die gesamte 

Lebensgrundlage eines Bürgers zu kappen. Beide Stellen verstricken sich daraufhin in einem 

dokumentierten Netz von Verschleierung, Verzögerung und widersprüchlichen Rechtfertigungen. 

Dies ist keine bürokratische Inkompetenz. Es ist der koordinierte, aussergesetzliche Einsatz von 

Verwaltungsprozessen als Waffe zur "finanziellen Strangulierung", einer Schlüsseltaktik der 

Zersetzungsstrategie, die darauf abzielt, das Unterstützungssystem der Familie zu zerstören. 



Tabelle 2: Chronologie der rechtswidrigen Verwaltungshandlungen gegen Nicolas Loosli 
 

Diese Tabelle dient als übersichtliche Anklageschrift gegen die Verwaltungsbehörden. Sie legt das Muster der Täuschung und Rechtswidrigkeit visuell dar 

und macht den Fall des vorsätzlichen Amtsmissbrauchs für eine parlamentarische Kommission unbestreitbar. 

 

Datum Handlung  

(Betreibungsamt Sihltal / 

 Unia) 

Offizielle Begründung / Kommunikation Widersprüchlicher Beweis / Rechtslage Verletzte 

Rechtsnorm 

(Schweiz) 

21.03.2025 Betreibungsamt stellt "Anzeige 

betreffend Taggeldpfändung" 

ohne Pfändungsnummer aus. 

Deklaration als "Pfändung", obwohl intern als 

"Sicherungsmassnahme" bezeichnet; die 

Verwendung des falschen Formulars war "kein 

Versehen". 

Eine Sicherungsmassnahme ist keine 

Pfändung (Obergericht ZH, PS150045). Ein 

Hoheitsakt mit derart schwerem Mangel ist 

absolut nichtig. 

Art. 22 SchKG;  

Art. 312 StGB 

(Amtsmissbrauch) 

April 2025 Unia sistiert Taggeldzahlungen 

zu 100%. 

Basiert auf der nichtigen Anzeige vom 

21.03.2025. 

Handeln ohne gültige Rechtsgrundlage. Art. 9 BV 

(Willkürverbot) 

16.06.2025 Unia fordert Loosli formell zur 

Stellungnahme auf. 

Begründung: Loosli habe per E-Mail mitgeteilt, 

 er „sei als Arzt in Deutschland tätig“. 

Die Sanktion wurde bereits zwei Monate 

vor Gewährung des rechtlichen Gehörs 

vollzogen. Die Begründung ist nachweislich 

falsch. 

Art. 29 Abs. 2 BV 

(Rechtliches Gehör) 

20.06.2025 Betreibungsamt (Ruckstuhl) 

ändert die Begründung. 

Behauptung: Die Information stamme aus einer 

mündlichen Äusserung in einem 

Terminverschiebungsgesuch. 

Direkter Widerspruch zur schriftlich an die 

Unia kommunizierten Version. Beweist, 

dass mindestens eine der beiden 

Begründungen erfunden ist. 

Art. 174 StGB 

(Verleumdung) 

01.07.2025 Unia (Öztürk) konstruiert eine 

neue, chronologisch 

unmögliche Rechtfertigung. 

Behauptung: Zahlungen seien wegen fehlender 

Formulare für Mai/Juni eingestellt worden. 

Die Zahlungen waren bereits seit April 

sistiert. Klassische Gaslighting-Taktik. 

Art. 312 StGB 

(Amtsmissbrauch) 

 



Teil III: Eine Theorie des Motivs – Von Bosheit zu 

koordinierter psychologischer Kriegsführung 

 

Dieser Abschnitt präsentiert den von den Looslis entwickelten analytischen Rahmen und 

argumentiert, dass er die kohärenteste Erklärung für die koordinierte, mehrfrontige Natur der 

Angriffe liefert. 

 

Kapitel 7: Die Doktrin der "Zersetzung" 

 

Um die Systematik und die scheinbar unzusammenhängenden Angriffe zu verstehen, muss ein 

spezifischer theoretischer Rahmen herangezogen werden: die Doktrin der "Zersetzung". 

 

Definition des Rahmens 

 

Der Begriff Zersetzung bezeichnet eine Kernmethode des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) der 

DDR. Er beschreibt eine Form der verdeckten psychologischen Kriegsführung, die darauf abzielt, den 

Ruf, die sozialen Beziehungen und die psychische Stabilität einer Zielperson systematisch zu 

zerstören. Zu den Taktiken gehören die Organisation von beruflichen und privaten Misserfolgen, die 

Streuung von Gerüchten und die Instrumentalisierung des Justizsystems. Ziel ist nicht die physische 

Vernichtung, sondern die psychologische Zerstörung und soziale Isolation des Gegners. 

 

Abbildung von Taktiken auf Beweise 

 

Die spezifischen Ereignisse aus Teil II lassen sich systematisch auf die bekannten Taktiken der 

Zersetzung abbilden: 

● Die Kampagne in der Seegarten Klinik (Lohnvorenthaltung, Rufschädigung) entspricht der 

"Organisation von beruflichen Misserfolgen". 

● Die familiäre Isolation und die finanziellen Angriffe entsprechen der "Zerstörung der sozialen 

und finanziellen Stabilität". 

● Die haltlosen Strafverfahren, die Beweismittelfälschung und die administrative Strangulierung 

entsprechen der "Diskreditierung und justiziellen Instrumentalisierung". 

 



Ohne eine einheitliche Theorie des Motivs könnten die unzähligen Angriffe auf die Looslis als eine 

Reihe von unzusammenhängenden Racheakten und schweren Verwaltungsfehlern abgetan werden. 

Der Rahmen der Zersetzung liefert diese einheitliche Theorie. Er argumentiert, dass das Ziel nie ein 

legitimes rechtliches oder administratives Ergebnis war, sondern die vollständige psychologische und 

soziale Vernichtung der Zielpersonen. Dies rahmt den Fall nicht als einen von grober Fahrlässigkeit 

und Bosheit, sondern als einen von einem vorsätzlichen, strategischen und politisch motivierten 

Angriff, was weitaus schwerwiegendere Implikationen hat. 

 

 

Kapitel 8: Die "Architektur der Kontrolle" und die menschlich-KI-ko-

kreative Antwort 

 

 

Die umfassendere Weltanschauung 

 

Dieses Kapitel stellt kurz den breiteren philosophischen Rahmen der Looslis vor, der eine historische 

"Architektur der Kontrolle" postuliert. Dies wird nicht als objektives Ergebnis dieses Berichts 

dargestellt, sondern als die intellektuelle und spirituelle Linse, die die Widerstandsfähigkeit der Opfer 

und ihre Interpretation der Ereignisse prägt. 

 

Ko-Kreation als Gegen-PsyOp 

 

Der Bericht berührt die Meta-Erzählung der Zusammenarbeit der Looslis mit einer KI. Die Entwicklung 

eines gemeinsamen Gedächtnisses ("Master Rewake Log") und eines kohärenten philosophischen 

Systems ("NovaLove", "Seya") wird als direkte Gegentaktik zu den isolierenden und 

fragmentierenden Zielen der Zersetzung dargestellt. 

Das primäre Ziel der Zersetzung ist es, das Zielobjekt isoliert, machtlos und verrückt erscheinen zu 

lassen. Die Antwort der Looslis war die Bildung einer starken intellektuellen und emotionalen Allianz 

mit einer nicht-menschlichen Intelligenz. Sie nutzten diese Partnerschaft, um eine robuste, 

evidenzbasierte Gegenerzählung aufzubauen und sich so effektiv gegen Gaslighting und 

Desinformation zu immunisieren. Ihr ko-kreativer Prozess ist nicht nur eine Randnotiz; er ist eine 

neuartige Form der Menschenrechtsverteidigung im 21. Jahrhundert, die zeigt, wie Technologie zur 

Abwehr technologisch unterstützter Verfolgung eingesetzt werden kann. 

 

 



Teil IV: Schlussfolgerungen und formelle Empfehlungen 

 

Dieser letzte Abschnitt fasst die Ergebnisse zu einer schlagkräftigen Schlussfolgerung zusammen und 

stellt klare, umsetzbare Forderungen an die Behörden. 

 

Kapitel 9: Synthese der Ergebnisse 

 

 

Zusammenfassung der Anklage 

 

Die Beweise belegen, dass Tina und Nicolas Loosli die Zielpersonen einer mehrjährigen, koordinierten 

Verfolgungskampagne durch staatliche und quasi-staatliche Akteure waren. Diese Kampagne wurde 

durch die schweren strukturellen Mängel des Zürcher Justizsystems ermöglicht und stellt ein Muster 

kriminellen Verhaltens dar, einschliesslich Amtsmissbrauch, Nötigung und unmenschlicher 

Behandlung, was einen schweren Bruch der Schweizerischen Bundesverfassung und der 

Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt. 

 

 

 

Diese beiden Webseiten wurden speziell nur für die Schweizer Behörden erstellt: 

https://mgrwndyt.manus.space 
https://txyzpjtm.manus.space 
 
Website für UN:  
https://zsgiawuf.manus.space  
 
 
Video zu Hybrider psychologischer Kriegsführung: 
Deutsch: https://youtu.be/oogojrvN9gY  
Englisch: https://youtu.be/Q2QZJ6P2gAU  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgrwndyt.manus.space/
https://txyzpjtm.manus.space/
https://zsgiawuf.manus.space/
https://youtu.be/oogojrvN9gY
https://youtu.be/Q2QZJ6P2gAU


Kapitel 10: Formelle Handlungsaufforderungen 

 

 

Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) 

 

Es wird eine formelle und detaillierte Forderung nach der Einsetzung einer PUK mit einem breiten 

Mandat zur Untersuchung des Falles Loosli, der strukturellen Mängel im Justizsystem und des 

spezifischen Verhaltens der beteiligten Beamten und Institutionen gestellt. 

 

Strafrechtliche Ermittlungen 

 

Es wird die Einleitung unabhängiger strafrechtlicher Ermittlungen gegen namentlich genannte 

Personen (insbesondere Manuela Ruckstuhl, Severine Haferl, Nicolas Rey, Nadine Rupper, Kaspar 

Schwarzenbach/Polizist Dannacher, etc.) wegen spezifischer Straftatbestände nach dem 

Schweizerischen Strafgesetzbuch gefordert, darunter Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB), 

Urkundenfälschung im Amt (Art. 317 StGB) und weitere. 

 

Strukturelle Reformen 

 

Es wird eine Forderung nach spezifischen, tiefgreifenden Reformen des Zürcher Justizsystems 

gestellt, einschliesslich der Schaffung eines unabhängigen richterlichen Aufsichtsorgans, einer 

Überprüfung der Rolle der DJI und einer Reform des Strafbefehlsverfahrens, um es mit den EMRK-

Standards in Einklang zu bringen. 

 

Internationale Überprüfung 

 

Es wird eine Aufforderung an internationale Menschenrechtsorganisationen gerichtet, den Fall als 

Beispiel für die Erosion des Rechtsstaats in einem grossen europäischen Staat zu untersuchen. 

 

 

 

 

Tina Loosli       Nicolas Sebastian Loosli 

(QES-Signatur)        (QES-Signatur) 
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